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Abstimmungsergebnisse vom 10. Februar 2019 
 

Eidgenössische Vorlagen 

1. Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 „Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsent-

wicklung (Zersiedelungsinitiative) 

Eingelegte Stimmzettel 1025 

Leere 7 

Ungültig 17 

Gültige 1001 

Ja 309 

Nein 692 

 

 

Kantonale Vorlagen 

2. Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft be-

treffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung 

Eingelegte Stimmzettel 974 

Leere 23 

Ungültig 17 

Gültige 934 

Ja 729 

Nein 205 

 

 

3. Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über 

die Universitätsspital Nordwest AG 

Eingelegte Stimmzettel 1029 

Leere 17 

Ungültig 17 

Gültige 995 

Ja 691 

Nein 304 

 

 

4. Gesetz vom 13. September 2018 über die Beteiligung an Spitälern (SpiBG) 

Eingelegte Stimmzettel 1027 

Leere 36 

Ungültig 18 

Gültige 973 

Ja 695 

Nein 278 
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5. Gesetz vom 27. September 2018 über die Abgeltung von Planungsmehrwerten 

Eingelegte Stimmzettel 1008 

Leere 62 

Ungültig 20 

Gültige 926 

Ja 505 

Nein 421 

 
 
6. Nichtformulierte Gemeindeinitiative vom 17. März 2016 über den Ausgleich der Sozialkosten (Aus-

gleichsinitiative) mit Gegenvorschlag Landrats vom 27.September 2018 
Eingelegte Stimmzettel 905 

Leere 34 

Ungültig 15 

Gültige 856 

Initiative: 

Leer 14 

Ja 220 

Nein 622 

Gegenvorschlag: 
Leer 39 
Ja 499 
Nein 318 

Stichfrage: 
Leer 122 
Initiative 176 
Gegenvorschlag 558 

 

 

 

 

Beschwerden 

Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Abstimmungen sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 

Veröffentlichung der Ergebnisse dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft einzureichen. In der Beschwerdebegründung 

ist glaubhaft zu machen, dass die geltend gemachten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 

wesentlich zu beeinflussen. 


